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Art der baulichen Nutzung
Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO bei Einschrieb WA in der Nutzungsschablone.. Nicht zulässig sind Tankstellen 
und Gartenbaubetriebe gemäß § 4 Abs. 3 Satz 4 und 5. BauNVO.
Reines Wohngebiet gemäß § 3 BauNVO bei Einschrieb WR in der Nutzungsschablone.

Maß der baulichen Nutzung
Grundflächenzahl gemäß § 19 Abs. 1 BauNVO: gemäß Eintrag in Feld 3 der Nutzungsschablone.
Geschossflächenzahl gemäß § 20 Abs. 2 BauNVO: gemäß Eintrag in Feld 4 der Nutzungsschablone. In WA1 sind Ober- und 
Untergrenzen festgesetzt, ansonsten nur die Obergrenze.
Wandhöhe traufseitig gemäß Eintrag in Feld 5 der Nutzungsschablone als Unter- und Obergrenze. Unterer Bezugspunkt ist die 
Oberkante des bestehenden Geländes. Oberer Bezugspunkt ist der Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder der obere 
Abschluss der Wand. Ausnahmsweise darf die maximale Wandhöhe in WR1 bei einer talseitigen Erschließung und im Bereich 
der Tiefgaragenzufahrt um bis zu 2,5 m überschritten werden. 

Abstandsflächen 
sind in ihrer Tiefe nach der jeweils gültigen Satzung über abweichende Maße der Abstandsflächen des Marktes Metten zu 
bemessen. Abweichend hiervon sind bei WR1 mindestens 4,5 m Abstand zur Grundstücksgrenze einzuhalten, in WA 1 sind die 
Abstandsflächenvorschriften der BayBO (0,4 H) einzuhalten.

Bauweise, Baugrenzenüberschreitung
Bauweise gemäß Eintrag in Feld 2 der Nutzungsschablone. Bei festgesetzter offener Bauweise gilt § 22 (2) BauNVO 
(nachrichtliche Übernahme: In WA1 sind höchstens 50m Gebäudelänge zulässig). Bei festgesetzter abweichender Bauweise gilt 
§ 22 (2) BauNVO, jedoch sind max. Gebäudelängen i.S. § 22 Abs 2 Satz 2 von:
bei a1: höchstens 21 m zulässig  (WR1, WR2)      
bei a2: höchstens 25 m zulässig  (WA3) 
bei a3: höchstens 30 m zulässig (WA2) 
Straßenseitig sind Überschreitungen der Baugrenze bis zu 1,5 m durch untergeordnete offene Vorbauten zulässig, wenn 
diese eine Höhe von 3,0 m über Oberkante Straßenmitte senkrecht zu Gebäudemitte nicht überschreiten. 

Bauliche Gestaltung
Als Dachform/-neigung zulässig sind symmetrische Satteldächer oder Walmdächer mit jeweils einer Neigung 22-34°. Zusätzlich 
dürfen in WA1 auch begrünte Flachdächer errichtet werden. Dachoberflächen aus unbeschichtetem Kupfer, Zink, Blei oder 
Titanzink sind nicht zulässig. Die Firstrichtung ist parallel zum Hang anzuordnen (in der Regel aufgrund der Hanglage 
Ost-West-Richtung); ausnahmsweise ist eine andere Firstrichtung, dann aber nur als Walmdach zulässig, um das Gebäude an 
die auf dem Grundstück vorliegende Hangrichtung anzupassen. 
Staffelgeschosse sind nur in WA 1 zulässig, wenn sie allseitig gegenüber den Außenwänden  des darunterliegenden 
Geschosses um mindestens 2,5m zurückweichen oder es sich um die bauliche Veränderung eines bestehenden Gebäudes 
handelt und sie dabei mindestens zweiseitig entsprechend zurückweichen.  
Quergiebel und Querhäuser sind zulässig und müssen dem Hauptgebäude deutlich untergeordnet sein. Der First muss 
mindestens 0,5m unterhalb des Dachfirstes liegen. Die Gesamtbreite darf maximal ein Drittel der Wandlänge betragen. 
Querhäuser dürfen maximal 2,0m über das Hauptgebäude hervortreten. 
Dacheinschnitte für Loggien sind zulässig. 
Dachgauben sind erst ab einer Dachneigung von 30° und in Form von Satteldach- oder Schleppgauben zulässig. 
Satteldachgauben müssen ein stehendes bzw. annähernd quadratisches Format aufweisen, die Breite darf höchstens 2,0m 
betragen. Schleppgauben sind auch als liegendes Format bis zu einer maximalen Breite von 3,5m zulässig. Es dürfen maximal 2 
Gauben je Dachseite mit einem Mindestabstand von 3,0m zur Giebelwand errichtet werden. Die Ansichtsfläche der Gauben darf 
maximal 4m2 betragen.  
Aneinander gebaute Doppelhaushälften oder Hausgruppen sind als gestalterische Einheit hinsichtlich Wandhöhe, Dachform 
und -neigung, sowie Materialverwendung zu gestalten. 
Alle Eingänge und Fassadenöffnungen sind mit einer Höhendifferenz von mindestens 0,2 m vom anstehenden und vom 
geplanten Gelände zu errichten. 
Schutzvorkehrungen Baumwurfzone: Innerhalb von Flächen nach Planzeichen B.2.7 sind bauliche Anlagen zum dauerhaften 
Aufenthalt von Personen nur zulässig, wenn durch bauliche Maßnahmen (z.B. verstärkter Dachstuhl) sichergestellt ist, dass die  
Nutzer  vor der Gefährdung durch umfallende Bäume sicher geschützt sind. 

Garagen, Stellplätze
Garagen sind nur innerhalb der Baugrenzen zulässig. Außerhalb sind sie ausnahmsweise zulässig, wenn wegen der Sicht auf 
die öffentliche Verkehrsfläche keine Bedenken bestehen (Hinweis: Abweichung von § 2 Abs. 1 GaStellV ist zu beantragen).  
Offene Stellplätze dürfen die Baugrenze um bis zu 3,0 m in Richtung der erschließenden Straße überschreiten. Anlagen zur 
Erschließung des Grundstückes sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig (jedoch nicht in Flächen nach B 2.5 und B 2.6), 
Nebenanlagen wie z.B. Müllhäuschen sind dort ausnahmsweis zulässig. Offene Stellplätze sowie private Zufahrten sind 
wasserdurchlässig zu gestalten. 
Je Wohnung sind als Kfz-Stellplätze zu errichten:
2 Stellplätze bei Einfamilienhäusern,
Bei Mehrfamilienhäusern,
1 St. bis 40 m2 Wohnfläche
1,5 St. ab 40 m2 Wohnfläche
2,0 St. ab 80 m2 Wohnfläche,
1 St. je Schlafzimmer bei Gebäuden für Wohngemeinschaften, 
1 St. je Wohnung bei gefördertem, sozialem oder kommunalem Wohnungsbau. Bei Mehrfamilienhäusern sind ab 6 Wohnungen 
zusätzlich 20 v.H. Besucher-St. je erforderlichem Stellplatz zu errichten. 
Wird bei der (Neu-)Errichtung von baulichen Anlagen ein Stellplatzbedarf von mehr als sechs Stellplätzen ausgelöst, sind die 
erforderlichen Stellplätze ab dem ersten Stellplatz in unterirdischen Garagengeschossen zu errichten. Behinderten- und 
Besucherstellplätze dürfen auch oberirdisch und im Freien errichtet werden. Ausnahmsweise können bei einer Änderung 
(Nutzungsänderung, z.B. Dachgeschossausbau und Erweiterung, z.B. Gebäudeaufstockung) einer baulichen Anlage alle 
erforderlichen Stellplätze oberirdisch im Freien errichtet werden, wenn die Errichtung einer Tiefgarage wegen ungünstiger 
vorhandener Bebauung nur unter einem unverhältnismäßigen Mehraufwand möglich wäre. 

Stützwände, Einfriedungen, Gelände
Stützmauern sind nur innerhalb der Baugrenzen nach B 1.2 zulässig und sind in Naturstein auszuführen oder mit Rankhilfen zu 
versehen und mit geeigneten Klettergehölzen vorzubepflanzen. Sie sind bis zu einem Abstand zur Gebäudefassade von bis 3,0 
m bis zu einer Höhe 1,5 m zulässig, bei größerem Abstand sind sie bis zu 1,0 m Höhe zulässig. 
Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 1,2 m über Gelände, jedoch nur mit einer Bodenfreiheit von mind. 0,15 m zulässig. 
Private Freiflächen, welche nicht der Erschließung oder der Errichtung von Nebenanlagen dienen, dürfen nicht als 
Schottergärten gestaltet sein, sie sind zu begrünen bzw. zu bepflanzen. Hinweis: Die Gartengestaltungssatzung des Marktes 
Metten ist zu beachten. 
Geländeveränderungen sind bis max. 1,5 m über / unter bestehendem Gelände zulässig. 

Bepflanzungen / Maßnahmen Landschaftspflege und Naturschutz
Mindestqualität festgesetzter Bepflanzungen bei Bäumen: Hochstamm, 3-mal verpflanzt, Stammumfang16/18; Pflanzung in 
mindestens 10 m² offenen Wurzelraum und mind. 16 m² durchwurzelbare Fläche. Festgesetzte Pflanzungen sind spätestens in 
der nach Fertigstellung des Bauvorhabens folgenden Pflanzperiode anzulegen und dauerhaft zu erhalten beziehungsweise nach 
Abgang zu ersetzen. 
Baumpflanzung: Je angefangene 600 m² Baugrundstück ist ein Laubbaum in Hochstammqualität zu pflanzen. 
Auf jedem Baugrundstück ist eine Zisterne als kombiniertes Regenrückhalte- und Regenwassernutzungssystem mit einem 
Fassungsvermögen von 30 Liter je qm zulässiger Grundfläche (gem. §19 (2) BauNVO zu errichten. Die Zisterne ist mit einem 
Anschluss an das bestehende Kanalnetz mit einem Drosselabfluss von 1,5 l/s auszustatten. Bei Starkregenereignissen sind 
überschüssige Wassermengen über einen Notüberlauf ungedrosselt an den bestehenden Kanal anzuleiten. 
Auf Flächen nach B 2.6 sind keine Auffüllungen, keine Einbauten und keine Errichtung von baulichen Anlagen zulässig. 
Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich Natriumdampflampen oder LED-Lampen mit einer Farbtemperatur von höchstens 
3000K zulässig. Die Leuchten müssen in gekapselter Bauweise ausgeführt sein und sind so anzubringen, dass die 
Lichtabstrahlung nicht horizontal oder nach oben gerichtet erfolgt. Ihre Anzahl ist auf die erforderliche Anzahl zu begrenzen. Die 
Außenbeleuchtung ist mit einer Zeitschaltmöglichkeit und Dimmmöglichkeit oder einem Bewegungsmelder zu versehen.  

Ver- und Entsorgung, Leitungsbestand
Festgesetzte Baumpflanzungen dürfen nicht näher als 2,5 m zu bestehenden unterridischen Leitungen gepflanzt werden. 
Hinweis: Pflanzmaßnahmen im Leitungsbereich sind rechtzeitig vor Beginn den zuständigen Versorgungsträgern zu melden.

1.7 Straßenbegrenzungslinie

1.2 Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

1  Flächennutzung, M aß baulicher Nutzung, Bauweise

1.8 Private Grünfläche

1.3 Straßenverkehrsfläche öffentlich

1.4 Straßenverkehrsfläche öffentlich; besonderer Zweckbestimmung

1.5 besondere Zweckbestimmung: Verkehrsberuhigte Fläche

WA / WR 1.1 Wohnbauland: Allgemeines Wohngebiet und Reines Wohngebiet (gemäß §§ 3 & 4 BauNVO)

1.6 besondere Zweckbestimmung: Fußgängerweg/-bereich

2  Sonstige Planzeichen

2.2 Maßzahl in Meter

2.1 Umgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs des Planes 

0,0

2.6 Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft; Hier: Retentionsflächen

z.B.

2.5 Umgrenzung von Flächen die von Bebauung freizuhalten sind; Hier: Wasserabfluss

2.7 Umgrenzung von Flächen besonderer baulicher Vorkehrungen; Hier: Baumwurfzone

2.4 Umgrenzung von Flächen für Stellplätze und Garagen; gGa: Gemeinschaftsgarage

2.3 Abgrenzung unterschiedl. Nutzung sowie unterschiedlichen Maßes der Nutzung; Planzeichen B.1.3 
und B.1.4 unterbrechen diese Abgrenzungen nicht.

gGa

2.8 Umgrenzung von Flächen mit Bindung für die Erhaltung von Bäumen und sonstigen Bepflanzungen

3 Höhenschichtlinie natürliches Gelände mit Angabe in Meter ü. NN

1 Flurstücksgrenze, Flurnummer

C   HINWEISE, KENNZEICHNUNGEN, NACHRICHTLICHE  ÜBERNAHMEN

z.B. 7

2 bestehendes Gebäude

4 im Rahmen der amtlichen Biotopkartierung Bayern (Flachland) erfasste Fläche mit Nummer  
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Art der baulichen Nutzung
Bauweise
Grundflächenzahl GRZ 
Geschossflächenzahl GFZ, ggf. auch als Mindestmaß sowie als Höchstmaß 
maximal zulässige Wandhöhe in Meter als talseitiges Mindest- und Höchstmaß 
Dachformen

Nutzungsschablone
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Erläuterung der Bauweise gem. § 22 BauNVO: 

o offene Bauweise gem. § 22 (2) BauNVO

a abweichende Bauweise gem. § 22 (4) BauNVO
(spezifiziert unter D4.1)

Erläuterung Dachformen:
SD Satteldach

FD Flachdach
WD Walmdach

DFK Stand: 2020
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Bebauungs- und Grünordnungsplan Eichenhain

Markt Metten

jsVorentwurf - Vorabzug25.08.2022B
jsVorentwurf06.09.2022C
ssEntwurf27.06.2023D
sp2. Entwurf24.10.2023E
spSatzungsfassung12.12.2023F

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Der Marktgemeinderat Metten hat in der Sitzung vom 06.09.2022 gemäß § 2 Abs.1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans 
"Eichenhainstraße- Frühlingstraße" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 10.10.2022 ortsüblich bekannt gemacht. 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf 
des Bebauungsplans in der Fassung vom 06.09.2022 hat in der Zeit vom 18.10.2022 bis 18.11.2022 stattgefunden. 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf  
des Bebauungsplans in der Fassung vom 06.09.2022 hat in der Zeit vom 18.10.2022 bis 18.11.2022 stattgefunden.

Der Marktgemeinderat des Marktes Metten hat in seiner Sitzung am 25.04.2023 die Bezeichnung des Bebauungsplanes  
"Eichenhainstraße - Frühlingstraße" geändert auf Eichenhain.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 27.06.2023 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 27.07.2023 bis 28.09.2023 beteiligt. 

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 27.06.2023 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der 
Zeit vom 27.07.2023 bis 28.09.2023 öffentlich ausgelegt.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 24.10.2023 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 09.11.2023 bis 27.11.2023 erneut beteiligt. 

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 24.10.2023 wurde mit der Begründung gemäß § 4aAbs. 3 BauGB in der 
Zeit vom 09.11.2023  bis 27.11.2023  erneut öffentlich ausgelegt.

Die Marktgemeinde Metten hat mit Beschluss des Marktgemeinderats vom 12.12.2023 den Bebauungsplan "Eichenhain" gem. 
§ 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 12.12.2023 als Satzung beschlossen. 

Markt Metten, den ............................

........................................................................ 
Andreas Moser (1. Bürgermeister)

Ausgefertigt 
Markt Metten, den ............................

........................................................................ 
Andreas Moser (Erster Bürgermeister)

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan "Eichenhain" wurde am ................... gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung und Anlagen wird seit diesem Tag zu den üblichen 
Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. 
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die 
§§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.
Markt Metten, den ............................

........................................................................ 
Andreas Moser (Erster Bürgermeister)

G   VE RFA H R E N SVE R M E R KE

Der Markt Metten im Landkreis Deggendorf erlässt aufgrund der §§ 2 Abs. 1, 9, 10 Baugesetzbuch (BauGB)

- des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
- des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
- der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) 
- der Planzeichenverordnung (PIanzV)

in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung, 
diesen Bebauungsplan  als  Satzung.
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STÄ DTEBA ULIC H ES E NT WIC KLU N G SZIEL M 1:5.000

Die Zonierung der Entwicklungsziele innerhalb des 
Plangebietes spiegelt sich auch in den jeweiligen 
Nutzungsschablonen wieder.

WR1: lockere Einfamilienhausbebauung; geringere 
Dichte aufgrund der Weitwirkung hinsichtlich des 
Siedlungs- und Landschaftsbildes; primär Erhalt der 
bestehenden Typologie

WR2: Einfamilienhausbebauung mit der Möglichkeit 
zur Nachverdichtung; Geschosswohnungsbau 
denkbar

WA3: Übergangszone zwischen verdichteten 
Geschosswohnungsbau und Einfamilienhausgebiet; 
langfristige Entwicklung zum 
Geschosswohnungsbau wünschenswert

WA2: Starke Nachverdichtung entlang der 
Neuhausenerstraße

WA1: Bereits hohe GFZ vorhanden; Erhalt der 
Situation als Entwicklungsziel, Mindest-GFZ 
festgesetzt um dies sicherzustellen
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Die Schnitte stellen den Gelände- 
als auch Gebäudehöhenverlauf im 
Bestand von Nord nach Süd durch 
das gesamte Plangebiet dar. Die in 
rot dargestellten Gebäude zeigen 
eine Möglichkeit, wie die 
kommende Bebauung gemäß der 
Festsetzungen des 
Bebauungsplans aussehen kann.  
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Hochwasser
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F1 HIN W EISE D U R C H TEXT

1.

2.

Das auf Grundstücken anfallende Niederschlagswasser ist möglichst ortsnah zu versickern.

Spezieller Artenschutz: Bei Baumaßnahmen haben die Bauherrn mit jahreszeitlich ausreichendem Vorlauf  ein mögliches 
Vorkommen und eine mögliche Betroffenheit der Artengruppen Fledermäuse, Reptilien, Vögeln und Amphibien 
artenschutzrechtlich betrachten zu lassen, um Verbotstatbestände im Sinne § 44 BNatSchG gegebenenfalls durch 
Vermeidungs- oder geeignete Ausgleichsmaßnahmen nachweislich auszuschließen und dies im Bauantrag darzulegen.
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Ä n d eru n g e n  d urc h  D e c k blätter:  

DB1: Änderung im Bereich jetzigen Einkaufsmarktes
DB2: Garagen im Bereich Kaiser-Heinrich Straße
DB3: Aufstockungen im Bereich der Kaiser-Heinrich Straße; in 
diesem Bereich auch Änderung der Dachausführung (hinsichtl. 
Dachdeckung, Dachneigung, sowie Traufhöhe)
DB4: Im Bereich der Kaiser-Heinrich Straße; keine wesentliche 
Änderung ersichtlich
DB5: geringfügige Änderungen im nordwestlichen Bereich (4 
Parzellen betroffen)
DB6: erneute Änderung auf einer Parzelle im Bereich DB5; 
Firstrichtung + Zulässigkeit von Dachgauben sowie Kniestock
DB7: nicht rechtskräftig
DB 8: gesamter Geltungsbereich des BPs:
Ermöglichung des Dachgeschoßausbau für Wohngebäude mit 1 und 
2 Vollgeschosse, Dachgaube nur bei 1, Dachformen: Satteldach 24 - 
34°, Festlegung eines Stellplatzschlüssels, Ermöglichung von 
Solarenergienutzung, Herausnahme der Fl. Nr. 477/3, 
Gestaltungsfestsetzung für Veranden und Wintergärten
DB9(.1): Ermöglichung des SO Einkaufsmarktes im Süden
DB10: Erweiterung der Baugrenzen auf Fl.Nr. 469/18 sowie 
Geh-&Fahrtrecht über Fl.Nr. 476/77
DB11: Ermöglichung des MFH auf Fl.Nr. 476/71
DB12: Änderung Bebauung auf den Fl.Nr. 469/17, 469/2 und 469/7
DB13: Ermöglichung von 4 Doppelhaushälften auf Fl.Nr. 476/79
DB14: weiteres Wohnhaus auf der Fl.Nr. 476/47 (/476/119)
DB15: Baufenster f. Nebenanlagen auf Fl.Nr. 469/17
DB16: gesamter Geltungsbereich des BPs:
Bezogen auf DB8: Dachgeschoßausbau für Wohngebäude mit 1 und 
2 Vollgeschosse, Dachgaube bei 1 sowie bei 2 Vollgeschossen. 
DB17: Umwandlung des Kinderspielplatzes im Bereich des 
Eichenhains zum Mehrgenerationenspielplatz
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Anlage 1 - rechtskräftiger Stand Kälberweide

Markt Metten

Bebauungs- u. Grünordnungsplan Eichenhain

Die in rot markierten Änderungen stellen Änderungen dar, welche 
sich auf den gesamten Geltungsbereich beziehen und somit die 
Urfassung in ihrer Gesamtheit beeinflusst haben.
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Ä n d e r u n g e n  d u r c h  D e c k b l ä t t e r :  

DB1: gesamter Geltungsbereich des BPs:
Ermöglichen von Dachgeschossausbau; Festlegung eines Stellplatzschlüssels; Änderung 
d. textl. Festsetzungen: mehr Flexibilität hinsichtl. d. Dachneigung, Dachgauben bei I+D ab 
30° jetzt zulässig (+Regelungen hierzu), Ortgang von max. 0,2 auf 1,0 m, Traufe von max. 
0,5 auf 1,0 m, Regelungen hinsichtl. Zwerch- und Standgiebel, Erker, Veranden und 
Wintergärten und Ermöglichung von Solarenergienutzung
DB2: Mindestgrößen von Grundstücken entfällt, Gemeinschaftsgaragen nun auch mit 
Flachdach zulässig, auf Fl.Nr. 468/12 wurde ein zweites Wohnhaus errichtet; Ermöglichung 
von Bebauung auf Fl.Nr. 468/21
DB3: nicht vorhanden
DB4: Änderung der Baugrenzen auf Fl.Nr. 469/15 und 469/16
DB5: Einbeziehung der Fl.Nr. 518/1-4 in den Bebauungsplan; Anheben der max. 
Wandhöhe von 6,5 auf 7,0 m
DB6: Nachverdichtung auf Fl.Nr. 468/4: Erhöhung Zahl der Vollgeschosse, Zulassen einer 
Kellergarage, Änderung der Baugrenzen, Änderung der Dachneigung
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Anlage 2 - rechtkräftiger Stand Pulsacker

Markt Metten

Bebauungs- u. Grünordnungsplan Eichenhain

Die in rot markierten Änderungen stellen Änderungen dar, welche sich auf den gesamten 
Geltungsbereich beziehen und somit die Urfassung in ihrer Gesamtheit beeinflusst haben.



Die hier vorliegenden Abweichungen entlang der nördlichen Grenze des 

Geltungsbereichs überschreiten neben der Baugrenze auch die gemäß 

Urbebauungsplan festgesetzte Baumwurfzone. 

Das Deckblatt 1 stellt die Überschreitung bereits hinweislich dar. Eine Legalisierung via 

Festsetzung hat nach der Urfassung also nicht stattgefunden
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Biotop 7143-0390-001
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B e b a u u n g s p l a n  K ä l b e r w e i d e

Hinsichtlich der Grundflächenzahl sowie der Geschossflächenzahl sind keine Überschreitungen innerhalb der beiden untersuchten 
Geltungsbereiche erkennbar. Ebenso wie bei der Untersuchung der überbaubaren Grundstücksflächen wurden Nebenanlagen nicht 
bei der Untersuchung berücksichtigt. Über die sog. GRZ II  (§ 19 (4) BauNVO) wird also keine Aussage getroffen. 

Die in rot dargestellten Flächen weisen signifikante Abweichungen des Bestandes im Vergleich zum rechtskräftigen Satzungsstand 
hinsichtlich der überbaubaren Grundstücksfläche (Baugrenzen) auf. Hierbei wurden primär die Hauptwohngebäude untersucht. 
Abweichungen hinsichtlich untergeordneter Nebenanlagen wie Garagen oder Gartenhäuser konnten aufgrund der Ungenauigkeit 
der vorliegenden Unterlagen nicht zielführend untersucht werden. 

Weitere Abweichungen vom rechtskräftigen Bebauungsplan konnten 
nicht identifiziert werden. Sowohl die Anzahl an Vollgeschossen als 
auch die Dachformen sind, soweit aus den vorliegenden Unterlagen 
erkenntlich, entsprechend der Urbebauungspläne bzw. den 
Deckblättern ausgeführt.

B e b a u u n g s p l a n  P u l s a c k e r

Die Abweichungen hinsichtlich der überbaubaren Grundstücksfläche 
scheinen städtebaulich verträglich, zumal der Urbebauungsplan mit 
sehr engen Baugrenzen gearbeitet hat. Der reale Bestand dient als 
mögliche Orientierung für die Überarbeitung der Bebauungspläne, 
dieser wird nach aktuellem Kenntnisstand berücksichtigt und wird 
auch in der Zielsetzung der Überarbeitung entsprechend formuliert. 
Komplikationen wie z.B. die Überschreitung der Baumwurfzone sind 
gesondert zu betrachten.
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Anlage 3 - Abweichungen des Best. ggü. rechtskräftigen BP
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Anlage 4 - Analyse der GRZ u. GFZ

Markt Metten

Bebauungs- u. Grünordnungsplan Eichenhain

Die Analyse der beiden Bebauungspläne hinsichtlich der Grundflächenzahl lässt deutlich erkennen, dass innerhalb der 
Geltungsbereiche weite Teile nur mit sehr geringer Dichte bebaut wurden.  Bis auf den Bereich um die Kaiser-Heinrich 
Straße sind dichter bebaute Grundstücke nur einzeln innerhalb der Baugebiete verstreut. Einen Trend, nach welchem 
man gewisse Bereiche bereits als verdichtet ansehen kann gibts es also bis auf die Kaiser-Heinrich Straße nicht. 

Der Bereich um die Kaiser- Heinrich Straße stellt insgesamt eine Ausnahme dar, auch hinsichtlich der Geschosszahl 
befinden sich hier die einzigen Gebäude, welche eine Vollgschosszahl von 2 überschreiten. Ansonsten sind sämtliche 
Gebäude zweistöckig. 

Dies bildet sich auch in der Darstellung der Geschossflächenzahl ab. Hier sind der Großteil der Grundstücke mit einer 
geringen GFZ von unter 0,35 bebaut. Die höheren Geschossflächenzahlen ergeben sich primät durch die ebenso höhere 
überbaute Grundfläche.  
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Biotop 7143-0390-001B e b a u u n g s p l a n  P u l s a c k e r  -  G F Z  A n a l y s e

Grenze Geltungsbereich 

GRZ unter 0,2

GRZ 0,2 bis 0,4

GRZ über 0,4

GFZ unter 0,35

GFZ 0,35 bis 0,5

GFZ 0,5 bis 0,7

GFZ über 0,7

Flurstücksgrenze mit Nr.z.B. 441/2

Gebäude mit Nr.z.B. 3

Gebäude 2 Geschosse (GRZ Analyse)

Gebäude > 2 Geschosse (GRZ Analyse)

Die höheren Verdichtungsgrade hinsichtlich GRZ und GFZ fügen sich nach erster Einschätzung verträglich in den Bestand 
ein. Städtebaulich auffällige Konflikte sind nicht zu erkennen. Die bestehenden, innerhalb der Baugebiete vorliegenden 
Verdichtungsgrade können als Orientierung für eine verträgliche Nachverdichtung dienen. Ob auch höhere Dichtegrade 
noch verträglich sind, ist in der weiteren Bearbeitung der Bebauungsplanneuaufstellung zu eruieren. 

Auch ob eine Nachverdichtung in die Höhe oder in der Fläche sinnvoll ist muss in detaillierter Untersuchung der jeweiligen 
Straßenzüge, ggf. sogar der jeweiligen Grundstücke untersucht werden. 

Übersicht über die GRZ innerhalb der beiden Geltungsbereiche; 
insgesamt ist das Plangebiet bis auf die o.g. Bereiche recht 
homogen, weitere Abstufungen sind nicht zu erkennen.B e b a u u n g s p l a n  K ä l b e r w e i d e  -  G F Z  A n a l y s e
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Markt Metten

Bebauungs- u. Grünordnungsplan Eichenhain

Grenze Geltungsbereich 

Baumwurfzone entlang größerer 
zusammenhängender Gehölzbestände

Erläuterung der Planzeichen

für den Wasserabfluss bedeutende Grünflächen

überlastete bzw. zu Überlasteten 
führende Mischwasserkanalleitungen
mögliche Konflikte hinsichtlich Lärm 
(Straße& Schul-/Sportlärm)
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Markt Metten. Bebauungs- und Grünordnungsplan ,,Eichenhain". Zusammenfassende Erklärung

1

Belang:Art und Weise der Berücksichtigung

Umweltbelange

Schutzgut Menschen / lmmissionsschutz: Überschlägige Berechnung Verkehrslärm, Betrachtung Lärm aus benachbarter Schule, jeweils im Umweltbericht.
Ergebnisse: Keine Richtwertüberschreitungen durch Verkehrsgeräusche im Planzustand. Geräusche aus Schulbetrieb verträglich mit g-eplanter Nutzung.

Schutzgut Menschen / Wohnumfeld: Bewertung im Umweltbericht: Keine wesentlichen Auswirkungen.

Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt: Bewertung Umweltzustand und Auswirkungen durch Umweitbericht sowie Artenschutzgutachten. Frgebnisse:
Geringe Bedeutung des Plangebietes. Keine Auswirkungen auf den Biotopverbund. Bauvorhaben sind jeweils zeitgerecht auf moglichä artenschutzrechtliche
Verbotstatbestände zu prüfen und erforderlichenfalls durch Vermeidungs- oder vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen zu begleiten.

Schutzgut Fläche: Bewertung Umweltzustand und Auswirkungen durch Umweltbericht. Ergebnisse: Geringe Bedeutung des Plangebietes. planungsbedingt keine
Beeinträchtigungen, aber wesentliche Verbesserung durch Verringerung des Flächenverbrauchs möglich.

Schutzgut Boden: Bewertung Umweltzustand und Auswirkungen durch Umweltbericht. Ergebnisse: Geringe Bedeutung des Plangebietes. Keine erheblichen
Beeinträchtigungen trotz Nachverdichtung aufgrund des Zustandes und des Beibehaltens der Grundflächenzahl.

Schutzgut Wasser: Bewertung Umweltzustand und Auswirkungen durch Umweltbericht. Ergebnisse. Geringe Bedeutung des Plangebietes. Eine wesenliche
zusätzliche Versiegelung oder Veränderung der hydraulischen Verhältnisse ist nicht zu erwarten. Maßnahmen zum Schutz vor Schäden aus Starkregenereignissen
sind vorgesehen.

Schutzgut Luft und Klima: Bewertung Umweltzustand und Auswirkungen durch Umweltberichi, Analyse der Topografie und Flächennutzungsplanung. Ergebnisse:
Geringe Bedeutung des Plangebieies. Keine erheblichen Auswirkungen da Erhalt bestehender größärer Grunflächen und Leitbahn fur mog'iichen Sturzflut-Abfluss
berücksichtigt ist. Die Planung begünstigt eine Nutzung erneuerbarer Energien.

Schutzgut Landschaft: Bewertung Umweltzustand und Auswirkungen durch Umweltbericht. Ergebnisse: Mitflere Bedeutung des plangebietes. Veränderung des
Landschaftsbildes durch Nachverdichtung, jedoch in Teilen keine, in anderen Teilbereichen mäßig erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten (Höhenentwicklung /
Fernwirksamkeit).

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter: Bewertung Umweltzustand und Auswirkungen durch Umweltbericht. Ergebnisse: Keine Bedeutung des
Plangebietes, keine erheblichen Auswirkungen.

Wechselwirkungen. sind gegebenenfalls am jeweiligen Ende der Wirkungskette unter Berücksichtigung kumulativer Wirkungen berücksichtigt.

Vermeidung / Ausgleich: Maßnahmen zu Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt sind berucksichtigt, Ausgleich ist nicht erforderlich.

Nichtdurchführung der Planung: Beweriung Umweltauswirkungen durch Umweltbericht. Ergebnis: Eine angestrebte Nachverdichtung im lnnenbereich würde
ausbleiben. Soweit der benÖtigte Wohnraum außerhalb des Siedlungsbereiches entstunde, wäre mlt deutlich ungünstigeren Umweltausirirkrngun zu rechnen.
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Markt Metten. Bebauungs- und Grünordnungsplan ,,Eichenhain". Zusammenfassende Erklärung.

2 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Flachdächer: problematisch fur Ortsbild: Planungsänderung und Abwägung: Trotz weitgehender Prägung durch Satteldächer mit Firstrichtung Ost-West erscheint

zumindest in dem dur:ch höhere Dichte geprägten WA1 ein begrüntes Flachdach mÖglich.

Wandhöhen bis g m in WA2 problematisch für Ortsbild: Abwägung: Es ist eine innerörtliche Entwicklung durch Nachverdichtung beabsichtigt und dazu

insbesondere entlang der Hauptverkehrsstraße Neuhausener Straße eine etwas höhere Dichte auch in der Höhe. Dies wird als noch veriräglich mit dem Oftsbilc

und der umgebenden Bebauung angesehen.

Keine Staffelgeschoße: Planungsänderung: aus gestalterischen Gründen sind außerhalb von WA1 keine Staffelgeschoße mehr zulässig.

Differenzierte Regelung zu Dachauffcauten / Zwerchgiebel: Planungsänderung: Zur Anpassung an das Orisbild werden differenzierte Festsetzungen zu

Dachaufbauten getroffen.

Stellplätze: Klarstellung / Abwägung /Planungsänderung: Zugunsten ausreichender Freiflächen und Vermeidung städtebaulicher Missstände wird bei mehr als 6

Stellplätzen deren unterirdische Anordnung vorgeschrieben, differenziert nach Neubau bzw. Bestandsausbau. ln WA 1 bereits andere Verhälinisse im Bestand.

BiotopschuE / überbaubare Grundstücksflächen: Abwägung: Der geringere Abstand innerhalb des bereits bebauten Bereichs zum bestehenden GehÖlzbiotop'

wird gemessen am Schutzziel als ausreichend angesehen. Er bietet Nachverdichtungsmöglichkeit zugunsten einer Schonung des Außenbereiches.

Besonderer Artenschutz: Darlegung: Eine Bewältigung artenschutzrechtlicher Belange ist (auch nach den Erkenntnissen aus dem Arienschutzgutachten) arr

ehesten zum Zeitpunkt von geplanten Baumaßnahmen sinnvoll und möglich. Der Weg einer Konfliktbewältigung ist aufgezeigt und als Hinweis verankert.

Umweltbelange, Eingriffsbeurteilung: Klarstellung / Abwägung: Sämtliche Umweltbelange und -auswirkungen wurden ausreichend ermittelt, bewerlei und in

Umweltbericht dargelegt. Dabei überwiegen keine wesentlichen planungsbedingten Wirkungen. Bei der Landschaft waren mäßig erhebliche Auswirkungen durch

Anpassung der Planung weitestgehend vermeidbar. Eine Beeinträchtigung des Bodens durch Nachverdichtung ist nicht auszuschließen; sie wird jedoch nicht die

bislang auch angesichts vormals engerer Baugrenzen ausnutzbare Grundflächenzahl 2 überschreiten, ist aber zum Schutz der lnanspruchnahme bislang nicht

bebauter Flächen und des dortigen Bodens ais günstiger zu bewerten. Kein Bedarf für Ausgleich.

Detaillierle Festsetzung zu Dachbegrunung: Abwägung: Flachdächer (mit Begrünung) sind nur in WA 1 zulässig. Eine genauere Regelung dazu ist nicht zwingenc

erforderlich, da sich nahezu alle Arten der Dachbegrunung gunstig auf lnsekten auswirken und die betroffene Fläche keine Biotopeigenschaften aufliveist"

Gehölzartenauswahl Kletterpflanzen / Laubbäume festlegen: Abwägung: Diese ist sehr eng begrenzt; geeignete standortheimische Arten gibt es dazu kaum.

Aufgrund der lnnenbereichslage ist eine engere Begrenzung nicht angemessen.

Niederschlagswasser: Möglichkeiten der Niederschlagswasserversickerung sind soweit wie möglich zu nutzen. Es wurden Vorkehrungen zur Berücksichtigung

wild abfl ießenden Wassers getroffen.

Anlagen zur Stromversorgung: Planungsbedingt werden Bestand, Sicherheit und Betrieb der betroffenen Anlagen nicht beeinträchtigt.
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Markt Metten. Bebauungs- und Grünordnungsplan ,,Eichenhain". Zusammenfassende Erklärung.

3 Betei I igung der öffentl ich keit

Planungsziele, Eigentumseingriffe: Klarstellung / Abwägung: Planungsziel ist ein Beitrag zur vorrangingen lnnenentwicklung und bedarfsgerechten
Wohnbauentwicklung in zentrumsnaher und auch gemäß laufender Flächennutzungsplanung sinÄvoller Lage. Ein Mittut ist maßvolle, vertiagticne lnnenveidichtung,
lm Zuge der Flächennutzungsplanung wurden mÖgliche Bauentwicklungsflächen im gesamten Gemeindegebiet beurleilt. Eine Enteignung oder ein Eingriff in dJs
Erbrecht wird nicht gesehen auch wenn die Grundstückswerte planungsbedingt steigen könnten.

Erweiterung Baugrenzen: Abwägung: Enilang der westlichen Baugebietsgrenze wird die Trasse des ehemaligen Bachlaufs zur Vermeidung von Schäden bei
Starkregenereignissen und von Abflusshindemissen freigehalten. Ein Sturzflutrisikomanagement-Konzept ist voigesehen. Der Abstand kommt auch dem Schutz
vor Schallimmissionen aus dem Schulgelände zugute. Ansonsten hat die städtebauliche Analyse gezeigt, dass die engen Baugrenzen das wesentliche Hindernis
einer erwÜnschten innerortlichen Nachverdichtung sind. Für die Wirksamkeit von Freiflächen im Hinblick auf Klima, Bodenschutz, Wasserhaushalt ist deren
räumlicher Zusammenhang gegenüber ihrem Flächenanteil nicht die entscheidende Große. Zugunsten einer Flexibilisierung werden daher großzügige Baugrenzen
bevozugt. Der Freiflächenanteil wird durch die Festsetzung der Grundflächenzahl sichergestellt. Zusammenhängende Grunflachen w-urden 1eäoctr ebenfalls
festgesetzt und sind darÜber hinaus im direkt angrenzenden Wäldchen Eichenhain vorhanden und naturschutzrechtiich gesichert.

Maß der baulichen Nutzung / Höhenentwicldung: Abwägung: Das Plangebiet wurde nach dem Maß der baulichen Nutzung gegliederl. Das zulässige Maß der
baulichen Nutzung (,'Baumassen") ist eindeutig festgesetzt. Dreigeschoßige Bebauung wurde dabei in Teilgebieten entsprechend der Vorprägungen ünd enlang
der Hauptverkehrsstraße als angemessen gesehen. Die wird als noch verträglich mit dem Ortsbild und dem Wohnfrieden der umgebenden Bebauung angesehei
und aufgrund der Planungsabsicht gegenüber einer zwingend niedrigeren Bebauung bevorzugt.

Erhöhung der Geschossflächen zersiÖrt Gebietscharakter: Abwägung: Diese dient der Eneichung des Planungszieles einer bedarfsgerechten lnnenentwicklung.
Eine Wertsteigerung der Grundstucke ist nicht auszuschließen.

Bauabstände / Abstandsflächen / Baumassen; Klarstellung I Abwägung: Zur Verwirklichung der Planungsziele können diese geringer als bisher ausfallen. Die
satzungsgemäßen Abstandsflächen werden aber weitestgehend beibehalten. Es sind wesentliche Beeintrachtigungen des Wohnfriedens nicht zu erwarten; die
Belange der Belichtung, Belüftung, Besonnung und auch des Brandschutzes werden ebenfalls nicht beeintracnflgt.'

Nebenlagen / Stellplätze / Carports: Klarstellung / Abwägung: Carports unterliegen den einschlägigen Vorschriften der BayBO und der Abstandsftächensatzung.
Der Bebauungsplan verweist hinsichtlich der Anzahl der herzustellenden Stellplätze auf die neue gemeindliche Stellplätzsatzung, welche eine ausreichende
Versorgung sichert. Zur Vermeidung städtebaulicher Missstände und zum Erhalt des Gebietscharakters wird bei einem Bedarf von mehr als sechs Stellplätzen
deren unterirdische Anordnung vorgeschrieben.

Verkehrslärm in Sackgassen: Abwägung: Fast nur Sackgassen mit ausschließlich gebietseigenem Ziel- und euellverkehr. Dabei ist gemäß uberschlägiger
Berechnung nicht mit überschreitungen der Richtwerte der DIN 1800s zu rechnen.

Straßenbreiten / prekäre Verkehrssituation: Die bestehenden Verkehrsbreiten sind auch bei Nachverdichtung ausreichend. Eine prekäre parksituation kann nicht
festgestellt werden. Erforderlichenfalls sind verkehrsrechtliche Anordnungen zu prüfen.
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Markt Metten. Bebauungs- und Grünordnungsplan ,,Eichenhain". Zusammenfassende Erklärung

3.9 Dämpfung von Klimaextremen, Rückhaltung von Niederschlägen:Abwägung: Dazu sind in Siedlungsflächen insbesondere (GehÖlz-)Vegetationsflächen aufgrund

ihrer Waiserspeicher- und Wasserverdunstungsfähigkeit geeignet. Die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,4 lässt solche auf mindestens 40% der

Grundstucksflächen und diese teilweise mit BauÄpflaniungen erwarten. Niederschlags-Rückhaltung kann zudem auch in dafur vorgeschriebenen Zisternen und

einer möglichen Retentionsfläche innerhalb einer festgesetzten Grünfläche er-folgen. Für eine Vor-Ori-Versickerung ist der Boden kaum geeignet. Der Aufbau eines

neuen TÄnnsystems innerhalb des vollständig bebauten Gebietes wird als zu aufwändig und nicht zumutbar angesehen. Eine Dachbegrünung wurde diskutiert,

zulelztaber zugunsten deutlich steiler geneigter Satteldächer aus Gründen der Erhaltung des Ortsbildes verworfen.

Zwingende Solarenergienutzung: Die in Hangrichtung genetgten Satteldächer sind dafür gut geeignet. lm Zusammenhang mit Art- 44a Abs. 4 BayBO ist eine

sinnvolle Nutzung der Solarenergie absehbar.

Kommunale Wärmeplanung, Nahwärmenetz: Abwägung: kommt grundsätzlich in Betracht und ist innerhalb der Verkehrsflächen mÖglich. Allerdings dÜrfte die

Umstellungsbereitschaft im Bestand begrenzt sein, was die Wirischaftlichkeit beeinträchtigen kann.

Regelungen zum besonderen Artenschutz erforderlich: Klarstellung / Abwägung: Arienschutzrechtliche Belange könnten betroffen sein. Weitere Erhebungen und

daäuf fußenOe Regelungen wären derzeit nicht praktikabel, aber auch nicht zwingend erforderlich um Verbotstatbestände auszuschließen. Sie müssen auf der

Basis des $ 44a BNatschG im Vorfeld von Baumaßnahmen erfolgen, ggf. mit Vermeidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen, ein Hinweis darauf ist ergangen.

Verwendung heimischer Pflanzenarten: Für eine Beschränkung der zu pflanzenden Gehölze und Stauden auf einheimische Arten wird aufgrund der Lage innerhalLr

des bebautän Siedlungsbereiches und der dadurch für Wohngärten verursachten sehr starken Einschränkungen kein zwingendes Erfordernis gesehen.

Anderweitige Plan u ngsmög lichkeiten

Bebauungsdichte: Es wurden verschiedene Dichtegrade (Geschoßzahlen, Staffelgeschoße, Geschoßflächenzahl, Länge der abweichenden Bauweise) diskutierE

das im Zuge der Entwurfsfassung gefundene Maß stellt einen Ausgleich zwischen den Belangen des Umweltschutzes durch Nachverdichtung und dem Schutz im

plangebiet bereits wohnender Bevölkerung vor den Auswirkungen einer größeren Wohndichte und visuellen Veränderung des Gebietes dar.

Dachgestaltung: lnsbesondere begrünte Flachdächer und flache Pultdächer wurden diskutiert. lm Ergebnis wurden aus GrÜnden der Ortsbilderhaltung und -

gestaltung im Wesentlichen nur symmetrische Sattel- und Walmdächer festgeseizi.
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